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Einleitung 

Die Zivilrechtskodifikationen Japans, Deutschlands und der Schweiz sind 
heute jeweils über hundert Jahre alt. Wie diese Kodifikationen entstanden, 
wie sich mit ihnen das klassische Vertragslösungsrecht „Irrtum" entwickel-
te und wie es insbesondere dazu kam, dass in Japan das deutsche Bürgerli-
che Recht und die deutsche Irrtumsregelung rezipiert wurden, ist Gegen-
stand des Ersten Kapitels der Arbeit. 

Seit der Entstehung der Kodifikationen sind die Frauen, die Migranten, die 
Mittellosen, die Ungebildeten, die Menschen ohne Berufsausbildung, die 
jungen Erwachsenen (immer früher) und in beschränktem Masse die Kin-
der auch am Vertragsschluss beteiligt, und das Konsumieren ist zur belieb-
testen Freizeitbeschäftigung, laut Tagespresse sogar zum massgebenden 
Selbstfindungsakt („Menschen erkennen sich in ihren Waren"), geworden. 
Es fragt sich also, ob diese klassische Irrtumsregelung zeitgemässe An-
wendung findet. 

Dem Irrtum wird im Zweiten Kapitel der Arbeit nachgegangen. Es zeigt 
sich, dass trotz unterschiedlicher Irrtumsregelungen der drei Kodifikatio-
nen im Laufe der Jahre ähnliche Fallgruppen für den „ausnahmsweise be-
achtlichen Motivirrtum" nach deutschem, den „Grundlagenirrtum" nach 
schweizerischem Recht und den „Yöso no sakugo" nach japanischem 
Recht entstanden sind. 

In Deutschland und der Schweiz ist die Irrtumslehre heute weitgehend er-
starrt, in Japan ist sie vergleichsweise bewegt. Zum Zwecke des modernen 
Verbraucherschutzes im E-Commerce wurde in der japanischen Rechtsord-
nung gar per Sondergesetz die klassische Irrtumsregelung erweitert. In der 
deutschen Lehre wurden andere zivilrechtliche Vertragslösungsrechte der 
Irrtumsregelung vorgezogen, um eine Partei vor Irrtum und dem unfreiwil-
lig geschlossenen Vertrag zu schützen. Der schweizerische Grundlagenirr-
tum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR bietet im Vergleich mehr Möglichkeiten 
zum Schutz vor Irrtum, so dass Ausweichstrategien zur Anerkennung eines 
Motivirrtums weniger nahe liegend sind. 
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Daneben sah man sich zum besseren Schutz der Verbraucher im Vertrag in 
allen drei Ländern veranlasst, neue Vertragslösungsrechte zum Schutze der 
jeweils schwächeren Vertragspartei im Verbrauchervertrag zu initiieren und 
ein Informationsmodell als Prinzip des Verbraucherschutzes zu akzeptie-
ren. 
Rechtsvergleichende „Gegenwartsprobleme des Verbraucherschutzes" wer-
den deshalb seit langem diskutiert.1 Das Dritte Kapitel der Arbeit handelt 
von ausgewählten modernen Vertragslösungsrechten und Informations-
pflichten, die Ende des 20. und im 21. Jahrhundert zum Schutz der Ver-
braucherseite erlassen bzw. im schweizerischen Recht noch immer nicht 
erlassen wurden: das allgemeine Anfechtungsrecht nach Art. 4 des moder-
nen japanischen Verbrauchervertragsgesetzes, die Cooling-off-Regelungen 
und besonderen Anfechtungsrechte des japanischen Gesetzes über beson-
dere Formen des Geschäftsverkehrs, die zentralen, im deutschen BGB in-
tegrierten Widerrufsrechte nach §§ 312a-d, f BGB für Haustür- und Fern-
absatzgeschäfte und ein gemeinsames Widerrufsrecht für Haustür- und 
Fernabsatzgeschäfte, das de lege ferenda im schweizerischen Obligatio-
nenrecht eingeführt werden sollte (bzw. soll). 

Im Vergleich zu den klassischen Irrtumsregelungen interessierte die Frage, 
mit welchem Rechtsbehelf der Verbraucher, der beim Vertragsschluss zwar 
durchaus „vernünftig und insofern frei"2 gewesen ist, aber von falschen 
Vorstellungen ausgegangen ist, den Verbrauchervertrag besser auflösen 
kann: Mit der allgemeinen, klassischen Motivirrtumsregelung oder den 
besonderen, modernen Anfechtungs- bzw. Widerrufsrechten? Allen 
Rechtsbehelfen liegt die gleiche Frage zu Grunde, wo die materiale Selbst-
bestimmung einer Person im Zuge des Vertragsschlusses aufhört und wo 
die Willensstörung durch die Vertragssituation, die Gegenpartei oder die 
allenfalls eigenen Vorstellungen beginnt. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass von der Sache her in allen drei Rechtsordnun-
gen besondere verbraucherschützende Massnahmen und Rechte für einen 
fairen Geschäftsverkehr nötig sind. Es ergibt sich aber auch, dass die 
„klassische Irrtumslehre" vieles birgt, was für die Wahrung der materialen 
Selbstbestimmung der Verbraucherseite genutzt bzw. besser genutzt wer-
den könnte und dass eine dogmatische Erstarrung des Irrtumsrechts aus 
Verbrauchersicht fehl am Platze ist. Die in der Irrtumslehre zum Motivirr-
tum entwickelten Fallgruppen, die Grundsätze zur Erkennbarkeit und zum 

1 Gegenwartsprobleme des Verbraucherschutzes, Berichte über Erfahrungen in Japan 
und Deutschland, Kitagawa, Zentarö/Rehbinder, Manfred (Hrsg.), 1978, Köln, Berlin, 
Bonn, München. 

2 Graf.; Rechtsethik Bd. 1, 101. 
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Erkennenkönnen des Irrtums sowie Gedanken der Risikoallokation vermö-
gen Auskunft über Informationspflichten des Unternehmers zu geben. Um-
gekehrt geben neue verbraucherschützende Informationspflichten auch 
Auskunft zu wesentlichen Eigenschaften des Vertragsgegenstands und da-
mit zur Wesentlichkeit des Motivirrtums. 
Es resultiert daraus eine Wechselwirkung zwischen Informationsmodell im 
Verbrauchervertragsrecht und klassischem Irrtumsrecht, die genutzt wer-
den kann. 
Im Vierten Kapitel der Arbeit werden die verschiedenen Ergebnisse der 
drei vorangegangenen Teile rechtsvergleichend zusammengefasst und ana-
lysiert. Die klassischen und die modernen verbraucherschützenden Ver-
tragslösungsrechte stehen dabei im Vordergrund. Es zeigt sich, dass ver-
schiedene Kulturen, die mit ähnlichen klassischen Rechtsinstituten ausges-
tattet und vergleichbaren praktischen Schwierigkeiten des modernen 
Verbrauchervertrags konfrontiert sind, diese Probleme des modernen Ver-
brauchervertrags mit ähnlichen und doch anderen Rechtsbehelfen zu lösen 
versuchen. Der Rechtsvergleich zeigt, dass trotz den einst so grossen Ähn-
lichkeiten des japanischen Zivilrechts mit dem deutschen heute sowohl in 
der aktuellen Irrtumslehre wie auch im modernen Verbrauchervertrags-
schutz beträchtliche Unterschiede bestehen. Insgesamt bieten die unter-
schiedlichen Lösungsansätze aber eine „funktionale Äquivalenz"3, wobei 
im Resultat der schweizerische Verbrauchervertragsschutz am wenigsten 
ausgebildet ist. 

In diesem Sinne tragen das japanische, das deutsche und das schweizeri-
sche Recht gemeinsam zur Beseitigung von Problemen bei der Auflösung 
von ungleichen oder faktisch unfreiwillig geschlossenen Verbraucherver-
trägen bei. 

Ein Wort noch zur Gewichtung der einzelnen Kapitel: 

Die Ausführungen zum japanischen Recht sind in allen Kapiteln insgesamt 
breiter ausgefallen. Das hat damit zu tun, dass die japanischen Kollegen 
sehr viel mehr über das deutsche und schweizerische Recht wissen als wir 
über das japanische. Die japanischen und europäischen Prozesse von An-
eignung und Abgrenzung im Recht können zwar auf eine lange Tradition 
und Professionalität zurückblicken. Es ist aber ein Potenzial, das es aus 
unserer Seite noch besser zu nutzen gilt: Mit der zunehmenden „Europäi-
sierung des Rechts" in Europa könnte beispielsweise ernsthaft an einen 

3 Esser, Josef, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 
4. Aufl. 1990, Tübingen, 339 f., 346 ff. 
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Beizug von japanischen Rechtswissenschaftlern, die sich seit der Kodifika-
tionszeit intensiv mit den nationalen europäischen Länderrechten beschäf-
tigen, auf EU-Ebene gedacht werden.4 

Die Arbeit wurde inhaltlich per Ende März 2006 beendet. Das im Mai 
2006 publizierte Werk von Marc Dernauer, Verbraucherschutz und Ver-
tragsfreiheit im japanischen Recht, 2006, Tübingen, konnte daher leider 
nicht mehr berücksichtigt werden. Es sei hiermit auf dieses verwiesen. 

4 Es geht dabei nicht um den „Rückimport" des japanischen Zivilrechts, sondern um 
den Blick nach vorn i.S.v. Sanders, Anne, Die japanische Rezeption europäischen Zivil-
rechts - Ein Modell für die europäische Rechtsvereinheitlichung?, ZEuP 2002, 96 ff., 
120 f. 



Erstes Kapitel: 

Historischer Abriss der japanischen, deutschen und 
schweizerischen Zivilrechtsentwicklung mit dem 

Schwerpunkt Irrtumsrecht 



§ 1 Geschichtliche Entwicklung des japanischen 
Zivilrechts und der Irrtumsregelung im Besonderen 

A. Abriss der modernen japanischen Zivilrechtsgeschichte 

1. Eingrenzung auf die Zeit des „modernen Zivilrechts" 

Der folgende historische Abriss beschränkt sich auf die wichtigsten Eckda-
ten und Entwürfe des modernen japanischen Zivilrechts. 

Als „modern" wird hier die Zeit seit dem Ende des Tokugawaregimes 
oder dem Beginn der Regierungszeit des Kaisers Meiji (1867-1912) bis in 
die Gegenwart bezeichnet.1 

Während des über zweihundertjährigen Militärregimes der Tokugawa-
Shogune (1603-1867), das Japan vom Ausland isolierte, galt ein strenges 
feudales System, dem westlich-demokratische Staats- und Rechtsgedanken 
fremd waren.2 Das japanische Recht bestand damals weitgehend aus 
schriftlichen Regeln der hierarchisch Höhergestellten an die Untergebenen: 
Verordnungen für Krieger, Verhaltensregeln für den Hofadel und ab 1632 
einem Grundgesetz mit den wichtigsten Regeln, die von den Vasallen ge-
genüber dem Shogun eingehalten werden mussten.3 Ab dem 18. Jh. bestand 
neben der Strafgerichtsbarkeit in den Territorialbezirken der Daimyö (Für-
stenhäuser) eine Sammlung von Regeln zum Straf- und Administrativver-
fahren, die gut definiert, niedergeschrieben, veröffentlicht und in Muster-
entscheidungen vertieft waren, in der Meinung, dass sie für alle Personen 
anwendbar seien.4 Privates Recht und ein Handelsrecht existierten dagegen 
nur in einzelnen Dörfern und Städten und waren daher nur lokal gültig. 

1 Für eine umfassendere Einführung in die Geschichte des japanischen Rechts sei hier 
auf die Werke von Röhl, Jansen, Nöda, 20 ff., Marutschke, insb. 87 ff. verwiesen, für das 
vertiefte Studium der Zivilrechtsgeschichte ist das Werk von Kitagawa, Die Rezeption 
und Fortbildung des europäischen Zivilrechts in Japan (1970) massgebend. 

2 Jansen, 169 ff., 432 ff.; zur Problematik des Begriffs der Modernisierung des japani-
schen Rechts: Kitagawa, Contract, 146. 

3 Maruschuke, 27 ff. 
4 Bis zur Meiji-Zeit gab es allerdings noch keinerlei Gerichtsbarkeit. 
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2. Die Zeit seit der Meiji-Regierung 

Mit den Meiji-Restaurationsakten vom 6. April und 14. Juli 1868 wurde 
das Tokugawaregime zwar formell unter Kaiser Meiji abgeschafft und die 
Gewaltenteilung eingeführt, doch gingen dem erstens jahrelange Kriege 
zwischen den Daimyö um die Macht voraus, der die alten Herrscher be-
trächtlich geschwächt hatte, und zweitens herrschte, ein neuer militärischer 
und ökonomischer Druck vom Westen.5 Auch wirkte, die alte Feudalherr-
schaft noch nach.6 Es dauerte beispielsweise rund vier Jahre, um die alten 
Herrschaftsbereiche der Tokugawa aufzulösen und in moderne politische 
Präfekturen zu überführen.7 

Um den erfolgreichen Übergang zum modernen Rechtsstaat möglichst 
schnell zu vollziehen, entschloss sich die Meiji-Regierung, viel und schnell 
von den westlichen Staaten zu lernen.8 Es wurden etwa folgende konkrete 
Massnahmen getroffen: Zur innenpolitischen Stärkung wurde zuerst das 
japanische Strafrecht kodifiziert. Dann versuchte die Meiji-Regierung, sich 
von den ungleichen Staatsverträgen mit den westlichen Mächten mit ihren 
Bestimmungen über Zoll, Niederlassung und Konsulargerichtsbarkeit zu 
lösen. Diese Staatsverträge hatten die Tokugawa-Regenten unter Druck der 
westlichen Machthaber abgeschlossen, als diese 1853 unter Kommodore 
Perry die Öffnung der japanischen Insel erzwungen hatten.9 Um sich von 
diesem unwürdigen westlichen Zwang zu lösen und vom Westen als eben-
bürtiger Verhandlungspartner anerkannt zu werden, musste die Meiji-
Regierung die zivilen Institutionen und Rechte Japans an die westlichen 
Verhältnisse anpassen.10 Japan musste sich also u.a. über ein Zivilrechts-
system ausweisen können, das auch im Westen Anerkennung genoss.11 Da 
die Zeit drängte, entschlossen sich die Reformer, kurzfristig fremdes, west-
liches Privatrecht zu rezipieren.12 So wurden einerseits japanische Rechts-

5 Jansen, 426 ff. 
6 Rahn, 80 f.; Takayanagi, 6 ff. 
7 „Modern prefectural system", Jansen, 462 f. 
8 Nach Jansen richteten sich die japanischen Interessen dem Westen gegenüber bis in 

die 1870er Jahre nach Art und Land zusammengefasst wie folgt: die industriellen und 
ökonomischen nach England, die militärischen nach Preussen, die rechtlichen nach 
Frankreich und die landwirtschaftlichen nach Amerika, 465. 

9 Kitagawa, Rezeption, 47. Diese Öffnung traf auf ein stark gewordenes japanisches 
Interesse an der westlichen Kultur, so dass der japanischen Hinwendung zum „Westen" 
nicht mehr viel im Wege stand: zum Ganzen Jansen, 432 ff., 448 ff. 

10 Jansen, 473. 
11 Oda, 6 ff.; Grasmann N 445. 
12 Takayanagi, 24; Nakamura, ZZP 84 (1971) 75. Zum besseren Verständnis ist dabei 

zu erwähnen, dass die Japaner bereits zwischen 600-1000 n. Chr., allerdings völlig frei-
willig, in ähnlicher Weise Gelehrte und Schüler nach China entsandt hatten, um sich das 
Wissen und das Recht der Tangdynastie anzueignen, von Senger, Harro, Japans drei 
Rezeptionen, ZfRV 17 (1976) 206 ff., 208 f; Jansen, 437. 
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gelehrte nach Frankreich, England, Deutschland, Holland und Amerika 
entsandt und andererseits westliche Gelehrte nach Japan berufen.13 

Da damals Napoleon in Frankreich bereits einheitlich für eine ganze Na-
tion kodifiziert hatte, war der Zugang zu den französischen Gesetzesbü-
chern für die japanischen Gelehrten am einfachsten. Die Meiji-Regierung 
beschloss daher, die Regelungswerke Napoleons als Vorbilder beizuzie-
hen.14 

In der Folge kam es relativ rasch zu drei Entwürfen eines japanischen 
Zivilgesetzes, die alle auf westlichen Vorbildern basierten. Die drei Ent-
würfe fanden allerdings keine Anerkennung: Der erste scheiterte 1871, 
weil er eine allzu getreue Übersetzung des französischen Code civil von 
1804 darstellte und sich die japanische Regierung an dessen „freier Natur" 
störte, insbesondere dem Begriff des „subjektiven Rechts", der mit dem 
japanischen Gebot der Unterordnung des Einzelnen kollidierte; der zweite 
wurde 1872 vorgelegt und beinhaltete die so genannten „provisorischen 
Vorschriften des Bürgerlichen Rechtes des japanischen Kaiserreiches"15. Er 
scheiterte, weil er liegen geblieben war infolge wichtigerer anderer Geset-
zesvorhaben,16 und der dritte Entwurf zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 
Dezember 187217 wurde 1873/1874 abgelehnt, weil er sich wiederum allzu 
sehr an den Code civil anlehnte.18 

Einer der bedeutendsten westlichen Gelehrten, der 1879 vom japani-
schen Justizministerium im Zuge dieser Bestrebungen herbeigerufen wur-
de, war Gustave Emile Boissonade de Fontarabie (1825-1910).19 

Boissonade, Rechtsgelehrter aus Grenoble und Professor in Paris, sollte 
die japanischen Behörden während der nächsten 20 Jahre beraten, an der 
juristischen Schule des Justizministeriums japanische Juristen ausbilden 
und Gesetzesentwürfe verfassen. Er entwarf das erste japanische Straf-
rechts- und Strafprozessrechtsgesetzbuch, die beide 1882 in Kraft traten.20 

1890 entwarf Boissonade das so genannte „alte Zivilgesetz" (IB S i fe , Kyü 
Minpö), auch Boissonadescher Entwurf genannt. Dies war die erste rele-
vante Kodifikation zum japanischen Zivilrecht. Sie basierte grösstenteils 
auf dem Code civil von 1804.21 Boissonade hatte den Abschnitt zum japa-
nischen Vermögensrecht entworfen. Der Familien- und Erbrechtsteil wurde 

13 Entsprechend der damaligen Machtverhältnisse stand Holland jedoch nicht mehr im 
Mittelpunkt des japanischen Interesses (Jansen , 467). 

14 Nakamura, ZZP 84 (1971) 76. 
15 l i l l ß f f i i S i U J j (Kökoku Minpö karikisoku). 
16 Rahn, 84. 
17 R f e ^ S S S (Minpö söan). 
18 Kitagawa, Rezeption, 30. 
™ Rahn, 91 ff. 
20 Nakamura, ZZP 84 (1971) 77. 
21 Kitagawa, Rezeption, 30. 
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hingegen bewusst - wegen der heiklen und umstrittenen Inhalte und der 
Terminologie des französischen Personenrechts - den Japanern überlassen. 
Der Kyü Minpö wurde 1890 veröffentlicht und hätte im Jahre 1893 in 
Kraft treten sollen.22 

Es kam jedoch nicht soweit, denn die im englischen Recht ausgebilde-
ten Juristen und übrigen Angehörigen der Universität Tokio begannen sich 
gegen den Kyü Minpö zu wehren. Ihnen war das liberal ausgestaltete Ge-
setzeswerk immer noch zu weit entfernt vom traditionellen japanischen 
Rechtsdenken, das die Gemeinschaft und nicht den Einzelnen in den Vor-
dergrund stellt.23 Zudem erschien ihnen die Rezeption unterschiedlicher 
Rechtsordnungen als unvorteilhaft: Die Regierung hatte bereits 1890 ein 
Gerichtsverfassungsgesetz, eine Zivilprozessordnung und ein Handelsge-
setz nach deutschem Vorbild verkündet. Damit entbrannte der „Kodifikati-
onenstreit"24, der anfangs noch sachlich, später aber immer emotionaler 
geführt wurde. Er endete damit, dass die Kritiker erfolgreich den Aufschub 
der Inkraftsetzung des Kyü Minpö bis Ende 1896 erreichten.25 

Im März 1893 wurde nochmals eine Kommission aus Vertretern beider 
Lager zur Überprüfung des alten Zivilgesetzes eingesetzt, die so genannte 
„Kommission zur Überprüfung der Kodifikation". Zur Kommission gehör-
ten die berühmten Professoren Urne Kenjiro, der für das Inkrafttreten des 
Kyü Minpö eingetreten war, sowie Tomii Masaakira („französische Schu-
le") und Hozumi Nobushige („englische Schule"), die den Aufschub der 
Inkraftsetzung des Kyü Minpö befürwortet hatten.26 Die Kommission sollte 
in der Folge den Kyü Minpö mit ganz unterschiedlichen Privatrechtsbü-
chern und -systemen der Welt vergleichen und zugleich Rücksicht auf ja-
panische Institutionen nehmen.27 Die Kommission entnahm den ausländi-
schen Rechtsordnungen das, was gerade am sinnvollsten erschien. Trotz-
dem lässt sich heute dem geltenden japanischen Zivilgesetz (dem Minpö) 
in der Systematik und im Inhalt eine klare Anlehnung an das Pandekten-
system und das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bzw. dessen da-
maligen Entwurf von 1887 erkennen.28 - Wie kam es dazu? 

22 Rahn, 92. 
23 Jansen, 474 ff. 
2 4 S Ä ! m ^ (hoten ron so). 
25 Marutschke, 93 ff.; Takayanagi, 30. 

t i r w ä f ^ k % 1 Nihon Minpöten Rekishi to sono 
shiryö, Minpö Kenkyü [Geschichte und Materialien zum Japanischen Minpo Bd . l ] 
1996/6, 142. 

27 Jansen, 476 f. 
28 Kono, AcP 200 (2000) 519 f. mit einem weiteren Beispiel von Rezeptionsvorlage: 

dem japanischen Bereicherungsrecht lag vorab der 2. Entwurf des BGB und das aOR von 
1881 zu Grunde; Kobayashi, Sakugo, 171; Marita, 100 Jahre Minpo, 143; Kitagawa, 
Rezeption, 34 f.; Marutschke, 95. 
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Das modernere BGB bzw. dessen Entwurf von 1887 mit dem abstrakten, 
sehr theoretischen Begriffssystem der Pandekten entsprach dem Denken 
der japanischen Rechtsgelehrten.29 Ausserdem konnte es damals als das 
„ausgereifteste Produkt" der kontinentalen Gesetzgebungskunst gelten.30 

Es spielten aber auch andere Gegebenheiten eine wichtige Rolle für die 
Rezeption des BGB: 

Das damalige Preussen (ab 1871 Deutsches Reich) war eine konstitutio-
nelle Monarchie und besass wie Japan zur Meiji-Zeit erstens einen Monar-
chen (ab 1871 auch einen Kaiser) und zweitens eine ständische Gesell-
schaftsordnung. Diese Tatsache bewirkte, dass die Kommission gewisse 
Sympathien für das Deutsche Reich und dessen Rechtssystem hegte. Zu-
mindest stand die preussische Gesellschaftsordnung der japanisch-nach-
feudalen viel näher als die egalitäre Gesellschaftsordnung, die der franzö-
sische Code civil verkündete. 

Da die Deutschen ausserdem zu jener Zeit den Deutsch-Französischen 
Krieg siegreich beendet hatten, stand das damalige deutsche Zivilrecht für 
die japanischen Gelehrten grundsätzlich einmal auf der prestigeträchtige-
ren „Gewinnerseite" als das französische.31 

Massgebend war ferner, dass das „Allgemeine Landrecht für die Preus-
sischen Staaten" von 1794 (ALR) zu jenem Zeitpunkt eine der ältesten, 
noch geltenden Zivilrechtskodifikationen war (die bis zum Inkrafttreten 
des BGB 1896 galt) und auch deswegen das deutsche Vorbild erwägens-
wert erschien.32 Das ALR selbst spielte inhaltlich bei der japanischen Ko-
difikation jedoch keine Rolle. 

In der Literatur wird jedoch vereinzelt, insbesondere von den japani-
schen Vertretern der „französischen Schule", auch von einer rational nicht 
erklärbaren Modeströmung gesprochen, die zu einer zufälligen Wahl der 
deutschen Rechtswissenschaft und damit der Rezeption der deutschen Pri-
vatrechtskodifikation führte.33 

Tatsache ist, dass am 16.7.1898 die japanische Zivilrechtskodifikation, 
das Minpö, in Kraft trat und die Systematik (Allgemeiner Teil Art. 1-174, 
Sachenrecht Art. 175-398, Schuldrecht Art. 399-724, Familienrecht Art. 
725-881 und Erbrecht Art. 882-1044) sowie die knappe, abstrakte Begriff-
lichkeit des Pandektenrechts aufwies. 

29 Rahn, 92 ff. 
30 Zweigert/Kötz, 219. - In Bezug auf die nachfolgend zu behandelnde Irrtumsrege-

lung im Speziellen, ist es jedoch fraglich, ob die an das deutsche Recht angelehnte Rege-
lung des Minpö als „ausgereifter" gelten kann, als die sich an das französische Recht 
angelehnte des Kyü Minpö. 

31 Nakamura, ZZP 84 (1971) 77 ff.; Rehbinder, Rezeption fremden Rechts, 8. 
32 Zweigert/Kötz, 135. 
33 Nöda, Law in Japan Vol.8:1, 26 f. 
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